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Das Ende der seminaristischen Lehrerbildung

von Franz Vilsmeier

I. Zur geschichtlichen Nachwirkung des seminaristischen Leitbildes

Die Entwicklung der Volksschullehrerbildung ist in den Ländern der

deutschen Bundesrepublik seit Ende des ersten Weltkrieges gekennzeichnet
durch den Übergang von seminaristischen zu akademischen Ausbildungs¬
formen. Äußerlich eingeleitet wurde dieser geschichtliche Prozeß durch

Art. 143 Abs. 2 der Weimarer Verfassung vom 11. August 1919, der be¬

stimmte, daß die Lehrerbildung „nach den Grundsätzen, die für die höhere

Bildung allgemein gelten, für das Reich einheitlich zu regeln" sei. Innerlich

jedoch hatten schon die Tendenzen der seminaristischen Entwicklung als

solcher lange vorher zur akademischen Ausbildungsform gedrängt, so daß

der Verfassungsartikel selbst nur die rechtliche Fixierung eines geschicht¬
lichen Entwicklungsergebnisses darstellte.

Dennoch verblieben in den zwanziger Jahren die süddeutschen Länder mit

Ausnahme von Hessen vorerst noch bei der seminaristischen Lösung, wäh¬

rend die norddeutschen die Ausbildung des Lehrers an Volksschulen im

Sinne des Verfassungsartikels zu reformieren begannen. Nach dem natio¬

nalsozialistischen „Zwischenspiel", das vorübergehend die „Hochschule
für Lehrerbüdung" für alle Bundesländer verbindlich machte, dann aber

die Volksschullehrerbildung mit einer nur fünfklassigen Lehrerbüdungsan-
stalt hinter das Ende der seminaristischen Entwicklung zurückwarf, griffen
die Länder nach 1945 in einem Augenbhck vollständiger geschichtlicher Des¬

orientierung zunächst wieder auf ihre Ausbildungsformen vor 1933 zu¬

rück. Das bedeutete für Bayern und Baden-Württemberg die Wiederauf¬

nahme der seminaristischen Lehrerbildung1).

Es zeigte sich jedoch bald, daß auch hier die in der Seminargeschichte schon

im 19. Jahrhundert hervorgetretenen Tendenzen nach akademischer Reform

von neuem nach Verwirklichung drängten. Dennoch läßt sich feststellen, daß

sich in dieser geschichtlichen Übergangslage das seminaristische Leitbüd stär¬

ker erwies als die Befürworter einer eindeutigen akademischen Reform an¬

genommen hatten. So kam es zu institutionellen Zwischengebilden, die das

Gutachten des „Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungs-

1 Baden war durch eine gesetzliche Regelung v. 1. 4. 1926 einen Schritt über das

Seminar hinausgegangen, der eine Form zwischen der seminaristischen und akademi¬

schen Ausbildung darstellte. Vgl. deren Charakteristik bei Kittel, Die Entwicklung der

Pädagogischen Hochschulen, Berlin 1957, S. 294 f.
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wesen über die Ausbildung der Lehrer an Volksschulen" vom Jahre 1955

mit Recht als „reformierte Seminare" meist unter „anspruchsvolleren Titeln"
kennzeichnen konnte. Dies gilt insbesondere für die viersemestrigen Päd¬

agogischen Akademien und Hochschulen, die zwar im allgemeinen auf Hoch¬

schulreife aufbauten, aber noch kein Hochschulstudium im eigentlichen
Sinne durchführen konnten. Aber auch die sechssemestrigen Pädagogischen
Hochschulen sind bis heute noch nicht frei von unverarbeiteten seminaristi¬

schen Rückständen. Noch mehr gut dies von der Lehrerfortbildung, in der

sich verstärkt seminaristische und akademische Ausbüdungsformen kreuzen

und zu Spannungen führen, die immer stärker nach Ausgleich drängen2).
Am stärksten aber ist das Bewußtsein weiter Kreise der Öffentlichkeit in

dieser zentralen Frage zeitgemäßer Schulreform noch vom seminaristischen

Leitbild bestimmt. Dieses hat insbesondere in letzter Zeit durch die notwen¬

dig gewordenen Sondermaßnahmen zur Beseitigung des Lehrermangels
wiederum an Einfluß gewonnen.

Erst in den letzten Jahren sind die seminaristischen Bestandteile, die in

der bisherigen Pädagogischen Hochschule noch wirksam waren, klarer zum

Bewußtsein gekommen. Ursache hierfür sind einerseits die Erfahrungen,
die die Pädagogische Hochschule in dem Versuch erworben hatte, die wissen¬

schaftliche Bildung neben den außerwissenschaftlichen Aufgaben, die sie

gleichzeitig mitzuverantworten hatte, ernster zu nehmen. Dabei zeigte sich,

daß das grandwissenschaftliche Studium an der Pädagogischen Hochschule

von Anfang an in der Gefahr einer geheimen Aushöhlung vor allem durch

die gleichzeitige schulpraktische Ausbüdung stand und dadurch der Bil¬

dungssinn eines echten Hochschulstudiums im ganzen schwer verwirklicht

werden konnte. Andererseits geriet die Pädagogische Hochschule in Span¬

nung mit Realität und Idee der bestehenden wissenschaftlichen Hochschulen,

wo immer man auch versuchte, die Ausbildung des Volksschullehrers diesen

an- oder einzugliedern. Auch die Entwürfe neuer Universitätsmodelle führ¬

ten zur Auseinandersetzung mit der bisherigen Struktur der Pädagogischen
Hochschule. Die Besinnung führte in diesem Punkt auch zur vollen Einglie¬

derung der Volksschullehrerbildung in die neue Universitätskonzeption, wie

dies z. B. im Bremer Universitätsmodell der Fall ist3).

2 Hierzu: Georg Geißler, Der Vorbereitungsdienst der Junglehrer, mit Stellung¬
nahmen von Oskar Hammelsbeck, Hans Sprenger, Fritz Pfeffer und Franz Vilsmeier,
Z. f. P 1959/3 S. 296 ff. Ferner: Georg Geißler, Die Rache des Lehrerseminars oder Übei

die Notwendigkeit genauerer Differenzierung von Theorie und Praxis in der Lehrerbil¬

dung, in: Pädagogisches Denken in Geschichte und Gegenwart, Festschrift für Josef
Dolch, hrsg. v. Ingrid Schindler, Düsseldorf 1964, S. 275 ff.

3 Empfehlungen des Beratungsausschusses für die Gründung einer Universität zu

Bremen, Bremen 1963, S. 20 f.
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Angesichts dieser Lage scheint es zweckmäßig, in der Analyse der gegen¬

wärtigen Situation die Tendenzen mitzuerfassen und zum Bewußtsein zu

bringen, die aus der Geschichte der seminaristischen Entwicklung stammen

und in den gegenwärtigen Ausbildungsformen nachwirken. Die weiterfüh¬

rende innere Reform steht dabei vor einer doppelten Aufgabe: zunächst

müssen diejenigen geschichtlichen Reste, die endgültig als überholt gelten
können, als solche erkannt und aus der weiteren Reform ausgeschieden
werden. Tendenzen der früheren Entwicklung jedoch, die sich auf Hoch¬

schulebene als fortbüdungswürdig und fortbildungsfähig erweisen, müssen

entsprechend umgestaltet werden. Diese beiden Aufgaben haben eine gründ¬
liche Kenntnis der seminaristischen Lehrerbildung zur Voraussetzung, der

Hauptphasen und Haupttendenzen ihrer geschichtlichen Entwicklung und

der Endform ihrer geschichtlichen Gestalt.

Insbesondere sind die pädagogisch-didaktischen Tendenzen noch nicht

ausreichend geklärt, die die süddeutschen Länder in den zwanziger Jahren
veranlaßten, sich zunächst zögernder der akademischen Reform anzuschlie¬

ßen und die sie heute dazu bestimmen, noch zäher an Teilformen seminari¬

stischer Ausbildung innerhalb der Pädagogischen Hochschule und am Status

der „nichtwissenschaftlichen" Hochschule im ganzen festzuhalten.4) Dies

gut vor allem — was die Teilformen betrifft — hinsichtlich der Stellung des

wissenschaftlichen Wahlfachs und des didaktischen Studiums, sowie der

Gestaltung der schulpraktischen Ausbildung nach dem seminaristischen

Vorbild. Was den Status der wissenschaftlichen Hochschule betrifft, so ist

er in Hessen und Bayern durch Gesetz erreicht.

In diesem Zusammenhang ist in der gegenwärtigen Diskussion bis heute

noch kaum berücksichtigt, daß der angedeutete Gegensatz zwischen vor¬

wiegend praktischer und vorwiegend wissenschaftlicher Ausbildung weit in

die Geschichte der deutschen Lehrerbüdung zurückreicht. Seine Wurzeln

liegen in der geschichtlichen Differenzierung der deutschen Lehrerbildung in

zwei Hauptzüge, von denen der eine in der schulgeschichtlichen Forschung
als der „praktisch-technische", der andere als der „szientifische" bekannt

4 Das schon genannte Werk v. Helmut Kittel rückt das Verhältnis von Staat und

Kultur, wie es in der Geschichte der Lehrerbildung in Erscheinung tritt, in den Mittel¬

punkt der Betrachtung und umfaßt in solcher Auffassung vorwiegend die Entwicklung in

Preußen von 1926—1932 nach einer kurzen Darstellung der vorausgegangenen semina¬

ristischen Entwicklung. Das Buch schließt mit einem Vergleich der preußischen Lösung
mit den akademischen und halbakademischen Reformen der anderen Länder. Bayern
und Württemberg, „noch beim Alten geblieben", mußten in diesem Zusammenhang aus

der Betrachtung ausscheiden. Unsere Untersuchung legt das Schwergewicht darauf, die

besondere Entwicklung der Lehrerbildung Bayerns und deren gegenwärtige innere Ver¬

fassung aus einer Tendenz zu erklären, die weit in die Geschichte zurückreicht und als

solche noch einer Aufhellung insbesondere nach ihrer pädagogisch-didaktischen Aus¬

wirkung bedarf.
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geworden sind. Wie schon aus diesen Bezeichnungen zu entnehmen ist, legte
der praktisch-technische Zweig ursprünglich das Schwergewicht auf die un¬

mittelbare Einübung der Lehrweise ohne vorgängige Theorie bei einem

„Schulmeister" als „Schullehrling". Diese „Einübungspraxis" setzte sich im

zwei-, fünf- und sechsklassigen Lehrerseminar fort und wird heute noch in

gewandelter Form überall da in der schulpraktischen Ausbildung festge¬
halten, wo das Schwergewicht schon in der Hochschule auf der Einübung
der Lehrfertigkeit liegt und auch liegen muß, solange deren Absolvent schon

unmittelbar nach Abschluß des Studiums in die volle berufliche Verantwor¬

tung tritt. Im Gegensatz dazu nehmen die anderen akademischen Studien¬

gänge die eigentliche Einübung der beruflichen Praxis erst nach dem Hoch¬

schulstudium auf und lassen während des Studiums erste Begegnungen mit

der Praxis vorwiegend der Theoriebildung, der Weckung des Berafsethos

und der beruflichen Selbsterkenntnis dienen. Es ist kein Zufall, daß sich der

territoriale Bereich des „praktisch-technischen Zweiges" im ganzen deckt mit

den Ländern, die länger an der seminaristischen Ausbüdungsform festhielten

und sich auch heute noch in den Fragen des Wahlfaches, der Didaktik und

der schulpraktischen Ausbildung teilweise stärker von seminaristischen Vor¬

stellungen leiten lassen.5)

Methodologisch ergibt sich aus diesen Erwägungen für unsere Unter¬

suchung, daß die seminaristischen Tendenzen zunächst im Anschluß an die

ländergebundene Differenzierung der Lehrerbildung erschlossen werden

müssen. Das Schulwesen hat sich — worauf u. a. auch Eduard Spranger
hinweist — in den einzelnen Landesteilen verschieden entwickelt.6) Wenn
auch im 19. und 20. Jahrhundert eine Annäherung der ländergebundenen

Entwicklungslinien festzustellen ist, so wirken deren Tendenzen dennoch —

zum Teil auch unterstützt durch das Prinzip der Kulturhoheit der Länder —

bis in die Gegenwart nach. Ohne Mitbeachtung dieser geschichtlichen Diffe¬

renzierung ist ein volles Verständnis der gegenwärtigen inneren Lage der

Pädagogischen Hochschulen der Bundesländer nicht möglich.

5 Die Unterscheidung der beiden geschichtlichen Hauptzweige der deutschen Lehrer¬

bildung geht auf Gunnar Thiele zurück, der nach dem Urteil Eduard Sprangers „unter
den gegenwärtig Lebenden... die eingehendsten Forschungen zur Geschichte des deut¬

schen Volksschulwesens" unternommen hat. Vgl. Eduard Spranger, Zur Geschichte der

deutschen Volksschule, Heidelberg 1949, S. 98. Thiele sieht einen Zusammenhang der
beiden Zweige mit der weltanschaulich-religiösen Mentalität ihrer Ursprungsländer.
Vgl. hierzu sein Hauptwerk zur Geschichte der älteren Lehrerbildung, die „Geschichte
der Preußischen Lehrerseminare,"M. G. P., Bd. LXII, Berlin 1938, S. 11 ff. u. S. 228.

Leider konnte Thiele vor seinem Tode den 2. Bd. seiner Geschichte der Lehrerseminare,
die auch die Verhältnisse in den süddeutschen Ländern mitumfassen sollte, nicht mehr

herausbringen. Nach Mitteilung Sprangers hat Thiele seinen ganzen Nachlaß dem

Bundesarchiv Koblenz überwiesen (a. d. Verf. am 29. 8. 1962). Dieses einzigartige ge¬
schichtliche Erbe sollte der Forschung nicht verloren gehen.

6 Eduard Spranger, a. a. O., S. 9.
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Im Sinne dieses methodologischen Grundsatzes sollen im folgenden die

Haupttendenzen der seminaristischen Entwicklung auf einem Territorium

des praktisch-technischen Zweiges — des Landes Bayern — auf Grund von

archivalischen Forschungen dargestellt werden. Die Ergebnisse der Unter¬

suchung sind von paradigmatischer Bedeutung für alle Verhältnisse, in

denen seminaristische Auffassungen noch stärker weiterwirken. Das Ende

des „Lehrerseminars" ist zwar erreicht, das Ende der „seminaristischen

Lehrerbüdung" jedoch wird erst erreicht sein, wenn die seminaristischen

Rückstände aus der künftigen Entwicklung ausgeschlossen oder — wo dies

möglich ist — hochschulgemäß in sie hineinverarbeitet worden sind.

Die Frage, ob dann die Ausbildung des Volksschullehrers an die Univer¬

sität verlegt oder in eigenständigen Hochschulen institutionalisiert wird, ist

von sekundärer Bedeutung. Wichtig bleibt nur, daß in beiden Fällen aus dem

inneren Gesetz einer zeitgemäßen Lehrerbüdung auch die Grundvoraus¬

setzungen für ein wissenschaftliches Studium neben den außerwissenschaft¬

lichen Aufgaben gesichert bleiben, damit nicht durch eine wissenschaftliche

Halbbüdung, die durch überholte romantische Büdungsideologien überdeckt

wird, die Schwäche der Seminarbildung weitergeschleppt wird.

Aus diesem Grunde wäre es verfrüht, heute schon die Lösung in einer

Alternative zu erwarten. Jedenfalls dürfen die Erfahrungen, die der Päd¬

agogischen Hochschule aus der Geschichte der Lehrerbildung zugewachsen
sind, nicht verloren gehen.

II. Die Hauptabschnitte und Haupttendenzen der

seminaristischen Entwicklung

1. Die staatliche seminaristische Lehrerbildung setzt in der geschichtlichen

Entwicklung des bayerischen Schulwesens ein mit dem Versuch der zentralen

Schulbehörde des absolutistischen Staates, erste Einrichtungen für eine

„gleichförmige" Vorbildung der Lehrer an „niederen" oder „deutschen

Schulen" für das ganze Land zu schaffen. Die ersten Einrichtungen dieser

Art stellten jedoch noch nicht eine selbständige Form der Organisation dar.

Es handelte sich vielmehr nur um Kurzlehrgänge, die in „Altbaiern" zunächst

an der in München 1770 nach dem Vorbüd der von Felbiger im Jahre 1763

in Sagan errichteten ersten „Normalschule" Deutschlands, darauf in zu

errichtenden „Normalschulen" der Regierungsstädte, stattfinden sollten.

Lehrerbildung an der „Normalschule" stellt so die erste Phase der seminari¬

stischen Entwicklung dar. Wir zählen diese schon zur seminaristischen Stufe,

da sie eine Sondermaßnahme vorsah, mit der „klaren Absicht zu einer direk-
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ten Vorbereitung der Lehrer für niedere Schulen"7), der ein einheitlicher

Plan für das ganze Land zugrande lag, der vom churfürstlichen Schulkom-

missär Heinrich Braun verfaßte „Plan der neuen Schuleinrichtung in Bayern

1770".8) Dadurch unterschieden sich diese Kurse von der bisherigen Vor¬

bildung ehemahger „studiosi" an Lateinschulen und von der Ausbildung
der „Schullehrlinge" bei einem „Schulmeister", die mehr oder minder zu¬

fälhg war, ohne Plan erfolgte und aus diesem Grunde der „Stufe der primi¬
tiven Ausbildung" zuzuzählen ist. Sie unterschieden sich aber auch vom

späteren Lehrerseminar, da sie als Kurse noch an eine andere Schulform

angelehnt waren. So stellten sie eine Übergangsform dar zwischen der un¬

organisierten „primitiven" und der organisatorisch selbständigen Stufe der

Ausbüdung.9)

Dieser ersten staatlichen Einrichtung in organisatorisch verschränkter

Form hatten selbständige kirchliche und private Einrichtungen vorausge¬

griffen, die als Vorläufer des staatlichen Lehrerseminars gelten können.10)
Diese Vorgriffe füllten eine Lücke aus, die der Staat offen gelassen hatte:

er hatte in seinen Schulordnungen von 1569, 1616 und 1659 die Prüfung
der anzustellenden Lehrer verordnet, ohne zugleich Einrichtungen für deren

Vorbereitung auf den Schuldienst geschaffen zu haben. Jedoch muß auch

der erste staatliche Versuch, die „Normalschule" als seminaristische Aus¬

bildungsstätte in organisatorisch unselbständiger Form gleichmäßig im

ganzen Lande durchzusetzen, als gescheitert gelten. Es fehlte für diese

Aufgabe noch Verständnis bei den Lokalgewalten und beim „niederen Volk",
aber auch an notwendigen Geldmitteln und an fähigen Musterlehrern. Nur

die „Normalschulprüfung" wurde im ganzen Lande durchgehalten. Die Vor¬

bereitung auf sie blieb jedoch in der Hauptsache dem Selbststudium der

„Schuldienstaspiranten" überlassen, das gelegentlich von kirchlichen und

privaten Hilfseinrichtungen unterstützt wurde. Der Staat lief sozusagen

hinter den notwendig gewordenen Maßnahmen her.

Erst der Anfang des 19. Jahrhunderts brachte in Altbayern das zweiklassi-

ge staatliche Lehrerseminar als selbständige Form der Organisation. Der

Selbstunterricht der Schuldienstanwärter nach vorgeschriebenen Büchern,

7 G. Thiele, a. a. O., S. 80.

8 Herausgegeben v. Alfons Bock, München 1916. Diese Ausgabe enthält auch den
von Heinrich Braun gleichzeitig verfaßten „Unterricht für Schullehrer, wie sie dem
Churfürstl. gnädigsten Befehle gemäß in den Deutschen Schulen lehren und was sie

für Eigenschaften haben sollen", die erste altbayerische Elementardidaktik und Elemen¬

tarpädagogik für Lehrer an Deutschen Schulen. — Zur Frühentwicklung des Seminars in

Preußen vgl. Kittel a. a. O., S. 8 ff. und Thiele a. a. O., S. 130.

9 Hierzu: Thiele, S. 11 ff.

10 Nachweise bei Franz Vilsmeier, Praxis und Theorie im geschichtlichen Wandel
der Lehrerbildung, i. d. genannten Festschrift für Dolch, S. 273, Anm. 14.
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wie ihn die absolutistische Schulreform beabsichtigt hatte, hatte sich meist

nicht bewährt, die Normalschulausbildung in kurzfristigen Lehrgängen —

soweit sie sich überhaupt durchsetzen ließ — als unzulänglich erwiesen, die

kirchhchen und privaten Hilfseinrichtungen aber hatten zu wenig von den

zukünftigen Lehrern erfaßt.

Im heute fränkischen, damals noch nicht zu Bayern gehörenden Landesteil

hatten die Fürstbischöfe der damals vereinigten Fürstentümer Würzburg
und Bamberg schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts Lehrerseminare errich¬

tet: von Seinsheim 1770 in Würzburg und von Erthal 1791 in Bamberg. Auf

altbayerischem Boden folgten erste Einzelgründungen Anfang des 19. Jahr¬
hunderts: 1805 in München, 1807 in Amberg, 1808 in Innsbruck (damals
noch bayerisch). Ausgangspunkt einer allgemeinen Regelung war das „Re¬

gulativ für die Bildung der Schullehrer" vom Jahre 1809, welches eine zwei¬

jährige Ausbildung vorsah, die jedoch erst durch die Entschließung von 1823

zur allgemeinen Anstellungsbedingung erhoben wurde.

Daß auch die Institution des zweiklassigen Lehrerseminars den notwendig
gewordenen Anforderangen noch nicht genügen konnte, geht aus den in

der Geschichte des Lehrerseminars meist zu wenig beachteten „Gesetzlichen

Vorübungen" der „Privatpräparandie" hervor, die dem Lehrerseminar vor¬

geschaltet waren. 1809 wurde die Vorbereitung auf das Seminar in diesem

Sinne noch vollständig den „Privatpräparanden" überlassen. Sie hatten sich

beim Eintritt ins Seminar nur einer Aufnahmeprüfung in den „Elementar¬

schulkenntnissen und Fertigkeiten, im Singen und Orgelspielen" zu unter¬

ziehen; 1823 wurden die Bedingungen der Aufnahme von 1809 „als unzu¬

reichend" erklärt; es wurde verordnet, daß die „Schuldienst-Aspiranten ...

3 Jahre lang bei einem tüchtigen Schullehrer oder unter Anleitung eines

vorzüglichen Geistlichen sich in den erforderlichen Vorkenntnissen und Fer¬

tigkeiten und daneben zugleich im Unterrichtgeben geübt, im Rechtschreiben,

Schönschreiben und Rechnen „die nötige Sicherheit erworben" und „sowohl
im Ciavier- und Orgelspielen als auch im Singen nicht unbedeutende Fort¬

schritte gemacht haben" („Gesetzliche Vorübungen"). Auch der Nachwuchs

an „Aspiranten" wurde nun gelenkt durch eine Vorprüfung bei der Distrikt-

schul-Inspektion. Kennzeichnend ist, daß in diesen „Vorübungen" Allge¬
mein- und Berufsbildung verbunden waren und der Präparand sich zugleich
schon im „Unterrichtgeben" geübt haben mußte. Er war also zugleich „Schul¬

lehrling." Auch in dieser Tatsache drückt sich die Eigentümlichkeit des prak¬
tisch-technischen Zweiges der Lehrerbüdung aus, die „Lehrfertigkeit" ohne

theoretisches Verständnis einüben zu lassen. 1836 wurden von der Regie¬

rung Vorbereitungslehrer (Präparandenlehrer) aufgestellt, da die freie

Wahl versagt hatte. Die Zurücksetzung der Ausbildungsanforderungen in
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der Verordnung von 1836 hatte wohl auch ihren Grund in den sehr mangel¬
haften Kenntnissen der „Schullehrlinge", die unzulänglich vorbereitet

waren. Statt jedoch die Vorbereitung zu heben, wurde das Niveau des Semi¬

nars gesenkt. Doch war der Hauptgrund für diese Primitivierung der Leh¬

rerbildung in den Verordnungen von 1836 und 1857 die restaurative Schul¬

politik. Auch hier griffen private Unternehmungen der staatlichen Entwick¬

lung voraus.

Im Normativ von 1866 wurde die stetige Verbesserung der Vorbereitung
auf das Seminar durch die Errichtung einer besonderen staatlichen Vorbe¬

reitungsanstalt, der allgemeinbildenden dreiklassigen „Präparandenschule",

abgeschlossen. Übung im Unterrichtgeben, bisher schon dem Seminar vor¬

geschaltet, wurde aus der Präparandenschule ausgeschlossen. Die Trennung
von Allgemein- und Berufsbildung setzt ein. Damit war die fünfklassige
„Lehrerbildungsanstalt", die auf die siebenklassige Volksschule aufbaute,

kurz vor der Gründung des bismarckischen Reiches geschichtlich erreicht.

Sie wurde 1912 auf 6 Jahre erweitert mit stärkerer Konzentrierung auf die

Berufsbildung im 6. Ausbildungsjahr. Der Lehrplan von 1931 brachte zwar

noch einige innere Verbesserungen, vermochte aber an der Grundform der

seminaristischen Ausbildung nichts zu ändern, nachdem ein Regierangsent¬
wurf gescheitert war, der nach dem Vorbild Preußens 4-semestrige Päd¬

agogische Akademien vorgesehen hatte11).

2. Die inneren Tendenzen der seminaristischen Entwicklung lassen sich

darstellen im Anschluß an die zwei Grundaufgaben, die schon Schleier¬

macher der Ausbildung des Volksschullehrers zuwies: an der Vermittlung
von „Wissen und Lehrfertigkeit". Beide Aufgaben meinte auch Herbart,

wenn er für den Erzieher eine doppelte Wissenschaft verlangte: eine Wis¬

senschaft „zum Mitteilen" und eine, „deren der Erzieher für sich bedarf12).

Die Auffassungen beider entsprachen jedoch nicht der Lehrerbildungs¬
wirklichkeit ihrer Zeit: Herbart überforderte sie, Schleiermacher aber unter¬

schätzte die Bedeutung des pädagogischen Denkens für die pädagogische
Praxis, hielt jedoch in diesem Punkte die zukünftige Entwicklung offen.

Allerdings drückte er hinsichtlich des „Wissens", das die Ausbildung ver¬

mitteln sollte, die Anforderangen der gleichzeitigen bayerischen Verord¬

nungen zur Lehrerbildung zutreffend aus. Er verstand daranter gemäß der

Volkswirklichkeit seiner Zeit das Wissen jener „niedrigen Klasse", die nicht

11 Nachweise für die angegebenen geschichtlichen Einzelheiten im Staatsarchiv Am¬

berg.
12 Fr. Schleiermacher, Päd. Schriften, hrsg. v. E. Weniger, Düsseldorf 1957, S. 282 ff.

und J. Fr. Herbart, Allg. Päd., Päd. Schriften, hrsg. v. Otto Willmann und Th. Fritzsch,
Osterwieck 1913, S. 237.
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auf dem „Standpunkt der höheren Bildung" stand und der der Volkslehrer

als ihr entwickeltster und gebildetster Mann zugehören sollte. Es ging ihm

hier also um den Begriff emer „volkstümlichen Büdung", die im Volksleben

noch ohne besondere pädagogische Veranstaltungen tradiert werden konnte.

Was die „Lehrfertigkeit" betrifft, so hielt er zu seiner Zeit diese im Gegen¬
satz zu Herbart für erwerbbar durch Umgang und Übung ohne Zuhilfe¬

nahme der pädagogischen Reflexion. Im Vergleich dazu war jedoch schon die

Lehrerbildungspraxis der Normalschule einen Schritt voraus, indem sie auf

methodische Anleitung nicht verzichtete. Aus alledem geht hervor, daß die

tatsächlichen Verhältnisse aus den geschichtlichen Quellen der Lehrerbildung
selbst erarbeitet werden müssen13).

Aus diesen wird hinsichtlich des im Seminar zu vermittelnden Wissens

die Tendenz erkennbar, an die Stelle der gehobenen volkstümlichen Stoff¬

kunde des Volksschulunterrichts allmählich den Fachunterricht der höheren

Schule zu setzen.

Das Regulativ vom Jahre 1809 ging noch wenig über die Lehrgegen¬
stände der Volksschule hinaus. Die „Präparanden" sollten wenigstens das,
was sie einst zu lehren bestimmt waren, so gründlich als möglich lernen und

durch fleißige Übung sich zu eigen machen: Lesen, Schreiben, Rechnen,
Christentum. Dem Schreiben sollten „auch noch Übungen in der Kunst des

Gedankenausdruckes angereiht werden", wozu aber nicht „sog. Aufsätze",
sondern vorzüglich „Briefe" zu wählen waren. „Auf ernstliche Beschäftigung
mit vorzüglichen deutschen Schriften und auf fleißiges Lesen und Auswen¬

diglernen musterhafter Stücke" war zu dringen. Nur das Rechnen sollte

„der zukünftige Schullehrer nicht bloß mechanisch und nicht bloß in dem

Umfange, in welches es in der Regel in der Volksschule zu lehren ist, ler¬

nen". Als Grund wird angegeben, daß „gerade dieser Unterricht... so vor¬

züglich geeignet ist, die Denkkraft zu üben". Hier zeigt sich der Einschlag
der Pestalozzischen „Kraftbildung", welcher allerdings das Regulativ nicht

durchgängig bestimmt. Er wirkt als Zutat. Auch der Unterricht in „Moral
und Religion" wird in den Seminarien auf die „wesentlichen Grundlehren

des Christentums" beschränkt, „welche auch in den Volksschulen zu lehren

sind". Es wird dann zwar noch eine „zweite Hauptklasse von Lehrgegen¬
ständen des Schullehrerseminars" unterschieden, „die für die weitere Aus¬

büdung der Präparanden selbst in Anschlag zu bringen sind", da sich „die

Volksschullehrer ... vor dem ungebüdeten Haufen des Volkes sowohl durch

13 Diese Quellen bestätigen u. a. auch nicht die These Kittels, daß „das Seminar, so

wie es sich nach seiner Frühentwicklung im 18. Jahrhundert entfaltete, auf eine echte

Hochschule" zielte (a. a. O., S. 29). Dies mag für die Entwicklung in Preußen gelten. In

Bayern ist sie anders verlaufen.
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einen größeren Umfang von Kenntnissen als auch durch eine vorurteilsfreie

Denkart auszeichnen sollen". Dieses Mehrwissen wurde unter die Begriffe:

Mensch, Natur und Kunst zusammengefaßt und umfaßte die Kenntnisse

der Geschichte, Geographie, Geometrie, Naturkunde, Technologie (hierher

gehören auch die landwirtschaftlichen Kenntnisse: Gartenkunde, Obstkul¬

tur, Bienenzucht usw.). Es handelte sich dabei also um die „Realien", die

Ende des 18. Jahrhunderts durch Merkantüismus und Phüanthropismus

Eingang in die „deutsche Schule" gefunden hatten. Die Grundeinteilung
stammt aus dem Volksschullehrplan 1804, der eine Synthese zwischen Phil¬

anthropismus und Pestalozzianismus versuchte. Aber auch hier gilt: es ge¬

hört in den „Unterricht des Schullehrerseminars nur das allgemein Wissens¬

würdige jener Gegenstände... inwiefern es als gesunde Nahrung für den

schlichten Menschenverstand ... dienen kann, wobei jede Tendenz zu einer

nur verwirrenden und aufblühenden Vielwisserei sorgfältig zu vermeiden

und abzuwehren ist". „Volkstümliche" Stoffkünde und Pestalozzische „Ele¬

mentarbildung" lagen hier noch unverarbeitet nebeneinander. Der fach¬

wissenschaftliche Unterricht fehlte noch. Das Regulativ von 1809 stand an

der Schwelle zwischen Philanthropismus und Neuhumanismus. Es beför¬

derte gerade das, was es bekämpfen wollte: die „aufblühende Vielwisserei"

des Lehrerseminars, dem die Konzentration auf wenige bildende Kernfä¬

cher, wie sie das Gymnasium von Anfang an auszeichnete, nicht gelang und

nicht gelingen konnte bis zur endgültigen Trennung der grundlegenden

Allgemeinbildung von der pädagogischen Berufsbildung.

Für die weitere Entwicklung ist kennzeichnend, daß sich die Tendenz zur

Beschränkung des Seminarunterrichts auf den Lehrinhalt der Volksschule

bis zur Jahrhundertmitte verstärkte, der Einschlag der Pestalozzischen Denk¬

kraftbildung aber, der im Regulativ von 1809 ohnehin nur angeklebt war,

unter dem Einfluß der restaurativen Schulpolitik zurückgedrängt wurde.

Kennzeichnend sind für diesen Vorgang die Verordnungen von 1836 und

1857. 1836 sollten die Zöglinge, die aus der Schullehrlingsvorbereitung ka¬

men, nicht mehr mit neuen Kenntnissen ausgestattet werden, vielmehr sollte

das Erlernte nur zu größerer Gediegenheit und Anschauung gebracht wer¬

den. Klassisches deutsches Schrifttum wurde ausgeschieden, Aufsatz stand

nur mehr im Dienste der Gemeindeschreiberei und des Kirchendienstes. Na¬

turkunde wurde gleichzeitig mit und durch Schön- und Diktatschreiben ge¬

lehrt, Raumlehre ganz ausgeschieden. Die Lehrmethode des Seminars sollte

zugleich die der Volksschule demonstrieren, damit mit dem Lehrinhalt zu¬

gleich die Methode seiner Vermittlung aufgefaßt werden konnte. Diese Ver¬

bindung mußte zu einer Primitivierung der grundlegenden Allgemeinbil¬

dung führen. Die Verordnung von 1837 enthielt im ganzen die Lehrgegen-
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stände von 1836, die bevorzugte Stellung des Rechenunterrichts als Mittel

der Denkkraftbüdung im Sinne Pestalozzis nach dem Regulativ vom Jahre
1809 wurde aufgehoben. Der restaurativen Schulpolitik, die insbesondere

in der Verordnung von 1857 zum Ausdruck kam, gelang es aber nicht, den

im Lehrplan des Seminars begonnenen fachlichen Differenzierungsprozeß
zurückzubüden14). Das „Normativ" von 1866 brachte schon als neues Fach

Literaturgeschichte, gewährte den Klassikern wieder Eingang ins Lehrerse¬

minar, nahm den echten Aufsatz in die Unterrichtsübungen auf, führte Al¬

gebra, Geschichte der Pädagogik und auch die im Regulativ von 1809 noch

abgelehnte „vorgängige" didaktische Theorie ein. Aber erst die Lehrord¬

nung von 1898 setzte in der Allgemeinbildung an die Stelle einer gehobenen
Stoffkunde des Volksschulunterrichts den Fachunterricht der höheren

Schule. Damit war ein entscheidender Wendepunkt in der inneren Entwick¬

lung der seminaristischen Lehrerbildung erreicht: in Zukunft wurde die

Allgemeinbildung des Lehrers nicht mehr am Unterrichtsstoff der Volks¬

schule gewonnen. Als Wahlfächer wurden Latein oder Französisch einge¬
führt. Seit 1908 erhielten die Seminarlehrer ihre wissenschaftliche Ausbil¬

dung an der Universität. Der Lehrplan von 1912 vollendete den aUgemein¬
büdenden Teil der nun sechsklassigen Lehrerbildungsanstalt zu einem rela¬

tiv geschlossenen Bildungsganzen vorwiegend deutschkundlich-musischen

Charakters. Allerdings liefen Allgemeinbildung und Berufsbildung schon

vom 4. Ausbildungsjahr an noch nebeneinander her und verhinderten ge¬

genseitig deren angemessene Entfaltung. Dieser Nachteil trieb aus sich die

Tendenz zur weiteren Trennung von Allgemeinbildung und Berufsbildung
hervor. In einem Bude gesprochen: es steckten schon zwei für sich lebens¬

fähige „Schmetterlinge" in der „Puppe", das allgemeine Hochschulreife ver¬

mittelnde spätere sechsklassige „Deutsche Gymnasium" und das zukünftige
„Institut für Lehrerbüdung" auf der Grundlage der so vermittelten Hoch¬

schulreife.

Wie schon angedeutet, ist der Ausgangspunkt einer zweiten Entwick¬

lungslinie im Schleiermacher'schen Begriff der „Lehrfertigkeit" zu sehen.

Die Anfangslage dieser Entwicklung kommt zum Ausdruck in einer reprä¬

sentativen Formel des Generalmandats vom Jahre 1770: „Die neue Lehrart

sei" — so heißt es dort — „weit leichter durch Beispiele als durch Bücher und

Regeln" zu begreifen. Das Regulativ von 1809 wiederholt diesen Grundge¬
danken: „Die Präparanden" — so wird hier festgestellt — „sind in der Mehr¬

zahl nicht reif genug, einer Theorie der Didaktik zu folgen und eine sichere

14 Die Verordnung von 1857 stand unter dem Einfluß der Regulative Ferd. Stiehls

v. 1854.
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Anwendung in der Praxis machen zu können; daher ist die Methode un¬

mittelbar durch die Praxis beizubringen. Indem die Lehrer des Seminars die

Lehrgegenstände so behandeln, wie sie mit den Schülern der Volksschule zu

behandeln sind, lernen die Präparanden Materie und Form des Unterrichts

zugleich". Auch aus dieser methodischen Bemerkung geht hervor, daß die

Lehrgegenstände des Seminars, soweit es sich um das Wissen „zum Mit¬

teilen" handelte, nicht wesentlich über die der Volksschule hinausgingen.
Nur so konnte auch die Methode des Volksschulunterrichts an den Lehr¬

gegenständen des Seminars demonstriert werden. Doch war der eigentliche
Ort der methodischen Musterlehre die „Seminarübungsschule", die schon in

der Verordnung von1809 vorgesehen war und als Abkömmling der „Normal¬

schule" gelten kann. Zusätzlich blieb die Einübungspraxis des „technischen

Zweiges" bis 1866, dem Gründungsjahr der Präparandenschule, außerdem

erhalten in den dreijährigen „gesetzlichen Vorübungen" der Privatpräpa-

randen, in denen sich diese schon vor ihrer Aufnahme ins Seminar auch im

„Unterrichtgeben" geübt haben mußten. Sie waren also vor ihrem Eintritt

ins Seminar „Schullehrlinge". Das Regulativ von 1857 verordnete die Semi¬

narübungsschule von neuem: „Damit der theoretische Unterricht mit dem

praktischen Hand in Hand gehe, ist mit jedem Schullehrerseminar eine aus

den sämtlichen Klassen der Werktagsschule bestehende Übungsschule zu

verbinden, welche rücksichtlich ihrer inneren Verhältnisse ausschließlich der

Seminarinspektion untersteht". Erst das Normativ vom Jahre 1866 ließ „zu

einer richtigen Behandlung der Lehrfächer in der deutschen Schule theore¬

tisch und praktisch zugleich" anleiten. Damit war die unmittelbare Meister¬

lehre der Schulstube verlassen und die Verselbständigung der methodischen

Theorie, die seit dem Regulativ vom Jahre 1809 die Verordnungen abge¬
lehnt hatten, eingeleitet.

Die weitere Entwicklung schloß in pädagogisch-didaktischer Hinsicht ab

mit der Lehrordnung vom Jahre 1912, die mit der 6-klassigen Lehrerbil¬

dungsanstalt das pädagogische Jahr in der Abschlußklasse brachte. Der Päd¬

agogikunterricht hef jedoch schon vom 4. Ausbildungsjahr an neben der

grundlegenden Allgemeinbildung her, begann im 4. Jahr mit der allgemei¬
nen Psychologie nach Herbart, fügte im fünften Erziehungslehre und allge¬
meine Unterrichtslehre hinzu und verlegte das Schwergewicht der fachlichen

Unterrichtslehre in das letzte Jahr. Der pädagogische Unterricht ging im

ganzen also von Psychologie und Erziehungslehre über die allgemeine zur

besonderen Unterrichtslehre, wobei die schulpraktische Ausbüdung im 4.

Jahr mit Hospitationen begann und in den beiden folgenden Jahren Lehr¬

versuche hinzufügte. In diesem Ausbüdungsgang war also eine klare Stu¬

fung vom Allgemeinen zum Besonderen enthalten und durch ein epochales
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Nacheinander ein zu weitgehendes gleichzeitiges Vielerlei nach Möglichkeit
vermieden. Wichtig ist festzuhalten, daß schon im Seminar den ersten Lehr¬

versuchen das Hospitieren vorausging15).

Für die innere Differenzierung des Seminarunterrichts in didaktische und

fachwissenschaftliche Aufgaben wurde noch ein anderer Vorgang von Be¬

deutung. Bis 1866 lag die fachliche Unterrichtslehre noch in den Händen der

Fachlehrer des Seminars. Nach 1866 ging sie an die Lehrer der Seminar¬

übungsschule über. Dieser Vorgang hing zusammen mit dem schon nachge¬
wiesenen Eindringen des Fachunterrichts der höheren Schule in die Allge¬
meinbildung des Seminars. Am fachwissenschaftlichen Unterricht in diesem

Sinne konnte nun die Methode des Volksschulunterrichts nicht mehr un¬

mittelbar demonstriert werden. Grundlegende Allgemeinbildung des Se¬

minars und Bildungsgut der Volksschule entwickelten sich so auseinander.

Es entstand als neues didaktisches Problem die Transponierung fachwissen¬

schaftlicher Lehrinhalte auf die Verständnisebene des Volksschulunterrichts.

Der allgemeinbildende Fachunterricht lag vorläufig noch in den Händen von

„Seminarlehrern", die aus der Volksschullehrerschaft hervorgegangen wa¬

ren und seit 1908 zu einem vorläufig 4-semestrigen Universitätsstudium

abgeordnet wurden. Allmählich wurden sie von voll ausgebildeten Philo¬

logen ersetzt. Die Unterrichtslehre aber erteüten nun die aus der Volks-

schullehrerschaft ausgelesenen Lehrer der Seminarübungsschule. Diese Per¬

sonalunion von Ubungsschul- und Methodiklehrern setzte sich fort bis in

die Anfänge der akademischen Lehrerbildung16).

Aber erst an den wechselnden methodischen Leitbüdern der „Seminar¬

übungsschule" wird die Eigenart der seminaristischen „Didaktik" und schul¬

praktischen Ausbüdung, sowie deren geschichtlicher Wandel und zuletzt

deren innere Aufhebung erkennbar. Erst durch die Eigenart dieser Leitbüder

wird außerdem verständlich, warum „Einübung der Lehrfertigkeit" mit dem

Ziele des „berufsfertigen" Lehrers Hauptprinzip der seminaristisch verstan¬

denen schulpraktischen Ausbüdung sein konnte und warum dieses Prinzip
heute nach dem Wandel des didaktischen Denkens fragwürdig geworden ist.

Der geschichtliche Vorläufer der Seminarübungsschule, die Normalschule

des Aufklärungszeitalters, hatte in die „neue Lehrart" einzuführen, worun¬

ter im wesentlichen der „Zusammenunterricht" mit Hufe der katechetischen

15 Diese schon im Seminar erreichte Stufe scheint an manchen Pädagogischen Hoch¬

schulen der Gegenwart verloren gegangen zu sein, die — wie Vorlesungsverzeichnisse
ausweisen — schon im 1. Semester „Lehrproben" für die Studenten ansetzen. Diese

Maßnahme stellt einen Rückfall in die vorseminaristische „Schullehrlings"-Ausbildung
dar.

16 So noch bei Frz. X. Eggersdorfer, Die Päd. Hochschule als Stätte der künftigen
Lehrerbildung, Donauwörth, o. J.
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und sokratischen Lehrform verstanden wurde17). Auch Anfang des 19. Jahr¬
hunderts wurde das methodische Leitbüd der Seminarübungsschule vor¬

wiegend noch bestimmt durch die sokratische Lehrform, die vor aUem Denk¬

kraftbildung sein wollte. Schulpraktische Ausbildung bedeutete so in diesem

Zusammenhang im Kerne Anleitung zum Katechisieren, wie es uns in seiner

strengen Gestalt von Dinter überliefert wurde18). In diesem Sinne forderte

das Regulativ von 1809, daß die Stoffbehandlung überall „katechetisch" zu

erfolgen habe. Im Kreise der Volksschullehrerschaft gewann die sokratische

Lehrform maßgebenden Einfluß durch die „Lehrwissenschaft" Diesterwegs,
der es vor aUem auf Entwicklung selbständigen Denkens ankam. Um die

Mitte des Jahrhunderts, im Zeitalter der restaurativen Schulpolitik, traten

Vortragen, Auswendiglernen und Abfragen im Dienste einer mehr autorati-

ven Übermittlung traditionsgebundener Lehrinhalte an die Stelle des sokra-

tisch-entwickelnden Verfahrens. Diese Tendenz drückten die Regulative
Ferd. Stiehls vom Jahre 1854 wie folgt aus: „Der Gedanke einer allgemein
menschlichen Bildung durch formelle Entwicklung der Geistesvermögen an

abstrakten Inhalt hat sich durch die Erfahrung als wirkungslos oder schäd¬

lich erwiesen". Der Volksschulunterricht geriet durch das methodische Leit¬

bild der Jahrhundertmitte in die Gefahr des „didaktischen Materialismus",

dem die Quantität auswendiggelernten, teilweise unverstandenen oder halb¬

verstandenen Wissens, wertvoller schien als die Bildung der Geisteskräfte.

Wenn 1857 die katechetische Lehrform von neuem verordnet wurde, so war

damit mehr die Katechetik Felbigers gemeint, die das Schwergewicht legte
auf das fragende Zergliedern von Texten im Gegensatz zur sokratischen

Lehrform Dinters und Diesterwegs, die das „methodische Herausholen"

stärker betonten. Gegen Ende des Jahrhunderts stand die Übungsschule
vorwiegend unter dem Einfluß des methodischen Herbartianismus und war

in seinem Sinne Muster- und Übungsstätte des Formalstufen- und Konzen¬

trationsunterrichts im Dienste der Ausbildung eines „einheitlichen religiös-
sittlichen Gedankenkreises". Im Sinne dieser Auffassung schrieb Dörpfeld
1879 seine Kampfschrift gegen den „didaktischen Materialismus". Jetzt lag
das Schwergewicht der schulpraktischen Anleitung auf der Einübung der

Formalstufenlektion im Sinne der Herbartianer.

Die methodischen Leitbilder waren aber zugleich auch pädagogische Wi¬

derspiegelungen von bestimmten Verhältnissen der jeweiligen geschicht-

17 Hierzu Einzelheiten bei Frz. Vilsmeier, Praxis und Theorie im geschichtlichen
Wandel der Lehrerbildung, a. a. O., S. 263 ff.

18 F. G. Dinter, Die vorzüglichen Regeln der Katechetik als Leitfaden beim Unter¬

richte künftiger Lehrer. Königsberg 1817, in: Ausgewählte Schriften, hrsg. v. Fr. R.

Seidel, 1. Bd., Langensalza 1887, 2. Aufl. Das Grundprinzip des „Katechisierens" formu¬

liert Dinter: „Das Kind muß finden, was auffindbar ist". Besonders durch „Ablocken
alles dessen, wozu die Data im Kinde liegen."
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liehen Gesamtlage. „Zusammenunterricht" durch „Katechisation" war audi

durch den von der absolutistischen Schulreform angestrebten allgemeinen
Schulbesuch notwendig geworden, welcher wegen der größeren Schülerzah¬

len nicht mehr wie bisher im Einzelunterricht bewältigt werden konnte. In

der sokratischen Methode zeigte sich zugleich aber auch der Einfluß des Auf¬

klärungsdenkens auf den Geist des Schulunterrichts. Die pestalozzische Me¬
thode der „Kraftbüdung" kam — wie Fichtes „Reden an die deutsche Na¬

tion" ausweisen — der Staatsreform im Geist der beginnenden Selbstver¬

waltung entgegen und erhielt darüber hinaus ihre Begründung durch den

Aprioriegedanken des philosophischen Idealismus. Das methodische Leitbild

der Jahrhundertmitte, welches Vortragen, Auswendiglernen und Abfragen
in den Mittelpunkt rückte, war zugleich Ausdrack der Wertschätzung tradi¬

tionsgebundener Gehalte durch die restaurative Schulpolitik. Der herbartia-

nische Konzentrations- und Formalstufenunterricht im Dienste der Ausbil¬

dung eines „religiös-sittlichen Gedankenkreises" stand im Einklang mit der

religiös-sittlichen Erziehungsaufgabe, die der Staat im Einverständnis mit

den Kirchen nach dem Kulturkampf der Volksschule zuwies. Die hier ange¬

deuteten geistigen, gesellschaftlichen und politischen Bewegungen übergrif¬
fen — wie die Archive der Bundesländer ausweisen — die Ländergrenzen und
wirkten sich, wie gezeigt, auch pädagogisch aus.

UI. Das Ende der Seminarpädagogik und Seminarmethodik19)

Von den beiden Entwicklungslinien her, in die wir im Anschluß an

Schleiermacher die innere Geschichte des Lehrerseminars auseinanderlegten,
ergab sich dessen geschichtliche Selbstaufhebung in eine akademische Form

der Ausbildung. Was das „Wissen" anlangt, das im Seminarunterricht ver¬

mittelt wurde, so vollzog sich in dessen Umbüdung von der Stoffkunde des

Volksschiüunterrichts zum Fachunterricht der höheren Schule die Trennung
von AUgemeinbüdung und Berufsbüdung. Was die Vermittlung der „Lehr¬

fertigkeit" betrifft, so hatte der Fortschritt, der von der methodischen „Mei¬

sterlehre" über die „begleitende" zur „vorgängigen" didaktischen Theorie

19 Diesem Abschnitt liegen folgende Veröffentlichungen des Verfassers zugrunde:
Praxis und Theorie im geschichtlichen Wandel der Lehrerbildung, a. a. O.; Die Bedeutung
des „Fundamentalen" und „Elementaren" in der schulpraktischen Grundbildung, Z. f. P.

1959/3; Der Seminare Lehrerbildungsgedanke und seine Bedeutung für die Gegenwart,
Sonderdruck aus der Festschrift zur 75-Jahrfeier des Deutschen Gymnasiums und Insti¬

tuts für Lehrerbildung Amberg, Amberg 1955; Schlußwort zum 4. Deutschen Päd. Hoch¬

schultag Tübingen, in: Didaktik in der Lehrerbildung, Weinheim 1960; Grundlagen
und Entwurf der schulpraktischen Ausbildung an Päd. Hochschulen, Päd. Rundschau

1963.
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führte, die allmähliche Verwissenschaftlichung des pädagogisch-didaktischen
Unterrichts zur Folge, der seinerseits zu seinem vollen Verständnis die All¬

gemeinbildung der Hochschulreife voraussetzte.

Dennoch hat das seminaristische Leitbüd bis heute in weiten Kreisen der

Öffentlichkeit und teüweise auch noch in Fachkreisen seine Anziehungskraft
nicht verloren. Diese Wertschätzung bezieht ihre Motive teüweise aus Vorzü¬

gen, die der Seminarbildung zweifellos in ihrer Zeit zukamen. Heute muß

jedoch die geschichtliche Bedingtheit dieser Vorzüge erkannt werden, wenn

nicht eine die Wirklichkeit verfälschende seminaristische Ideologie entstehen

soll. Es handelt sich dabei um einige bildungssoziologische Fakten, die bei

der Analyse des seminaristischen Leitbildes nicht übersehen werden dürfen.

Als entscheidendes Faktum dieser Art ist zunächst zu beachten, daß die

Schüler des Seminars die Auslese aus einer Volksschuloberstufe darstellten,

welche noch nicht in dem Maße wie heute von ihren Spitzenbegabungen ent¬

blößt war. Die „Präparanden" hatten also schon vor ihrer Aufnahme ins

Seminar die ganze Volksschule durchlaufen, in der sie später einmal unter¬

richten sollten. Außerdem wurden sie in der Präparandenschule und im Se¬

minar von Lehrern unterrichtet, die aus dem Kreise der besten Volksschul¬

lehrer ausgelesen waren. So konnte sich in dieser Ausbildung eine beruf¬

liche Angleichung von Lehrergeschlechtern vollziehen, die einander die päd¬

agogische Gesinnung Pestalozzis, die methodische Gewissenhaftigkeit Her¬

barts und den schulpolitischen Kampfeswillen von Lehrergenerationen zur

Hebung der deutschen Volksschule und ihrer Lehrerschaft weitergegeben
hatten. Der pädagogische und didaktische Unterricht des Seminars war so

in der günstigen Lage, nur das bewußt machen zu müssen, was in einem ge¬

schlossenen Bildungsgang an Erziehungsethos und an grundlegenden Er¬

ziehungs- und Lehrerfahrungen schon erworben worden war. Die Schüler

des Seminars kamen, was Berufsethos und Lehrgeschicklichkeit anlangte,

sozusagen aus einer guten pädagogischen „Kinderstube", die ihrerseits nur

Ausdrack einer noch traditionsgebundenen allgemeinen Erziehungsgesin¬

nung war und von dieser gestützt und getragen wurde. Das Erfolgsgeheim-

nis des Lehrerseminars und der aus ihm hervorgegangenen Lehrerschaft er¬

scheint von diesen bildungssoziologischen Gesichtspunkten her in einem

neuen Licht: es beruhte weitgehend auf diesem Zusammenhang von Schule

und Leben und nicht in erster Linie auf der Seminarstruktur selbst. Auf

diesen Zusammenhang hatten schon die staatlichen Verordnungen in ihren

Konzeptionen zur Lehrerbildung bewußt vertraut und nur aus ihm können

diese voll verstanden werden.

Der sich gegenseitig stützende und tragende Zusammenhang von Schule

und Leben löste sich aber mit dem Zerfall der alten Volksordnung auf. Erst
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dieser Auflösungsvorgang brachte die Schwächen der Seminarbildung klarer

ans Licht, die in ihrer Abseitsstellung begründet waren. Diese schloß den

VolksschuUehrer von der höheren Bildung des Volkes aus, nötigte ihn zu

einer zu frühen Berufsentscheidung und verfestigte die im industriellen Zeit¬

alter immer gefahrvoller werdende Spaltung des Volkes in „Gebildete" und

„Ungebüdete". Hinzu kam, daß durch den Schwund der Erziehungskräfte,
die bisher von Familie und Kirche, Sitte und Brauch ausgingen, der Volks¬

schule und ihrer Lehrerschaft eine größere Erziehungsverantwortung aufer¬

legt wurde, die ihrerseits wiederum eine größere „Selbständigkeit und Si¬

cherheit des Lehrers in der Erkenntnis des Volksorganismus, seiner Störun¬

gen und der Möglichkeiten zur Heilung und Erneuerung" voraussetzte,

„die die Seminarbildung in der Regel nicht geben konnte20).

Diese vorwiegend bildungssoziologisch bedingten Schwächen sind jedoch
bekannter als der innere Umbildungsprozeß, in dem die Seminarpädagogik
und Seminarmethodik durch die wissenschaftliche Pädagogik und Didaktik

abgelöst wurden. Für die seminaristische Ausbildung erwies es sich schon

zu ihrer Zeit als Nachteü, daß der Tradition eines gemeinsamen beruflichen

Ethos nicht auch rechtzeitig die entsprechende erziehungswissenschaftliche

Besinnung zur Seite gehen konnte. Schon Herbart hatte den „pädagogischen

Takt", der den „ausgelernten Erzieher" auszeichnen soll, als das Ergebnis
eines Zusammenwirkens von erziehungspraktischer Erfahrung und erzie¬

hungswissenschaftlicher Einsicht gekennzeichnet und für den Berufser¬

zieher die „Naturgabe" der Erziehungskunst, wie sie aus „Sympathie und

Elternliebe" gelingen kann, als unzureichend erklärt. In diesem Sinne spricht
er auch in seiner „Allgemeinen Pädagogik" schon im Jahre 1806 von dem

„Auge", das die wissenschaftliche Pädagogüc dem Praktiker einzusetzen ver¬

möge21). Die Volksschullehrerschaft, deren führenden Köpfe sich an den

Texten der klassischen Pädagogik bildeten, strebte nach Vertiefung ihrer

beruflichen Existenz durch das erziehungswissenschaftliche Denken. Dieses

Streben tat sich schon seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts immer

wieder von neuem kund in dem Verlangen nach wissenschaftlicher Ausbil¬

dung an der Universität. Es ist ein Mißverständnis, dahinter nur standes¬

politische Motive zu vermuten. Man wird der Feststellung Joachim Ritters

zustimmen müssen, daß diese Forderungen „nicht als ein nur ideologisches

Element aus Interessen des Standes" hergeleitet werden können22).

20 Jos. Antz, bei Kittel a. a. O., S. 28 f.

21 J. Fr. Herbart, Päd. Schriften, hrsg. v. Bartholomä, 2. Bd., Langensalza 1877, S. 72

ff. und Päd. Schriften, hrsg. v. Willmann-Fritzsch, 1. Bd., Osterwieck 1913, S. 236.

22 Joachim Ritter, Wissenschaftliche Hochschule und Lehrerbildung, Z. f. P. 1964/2,
S. 174.



170 VILSMEIER

Von innen her verstärkt wurde diese Forderang Anfang unseres Jahr¬

hunderts durch die pädagogische Reform, welche zur Auflösung des metho¬

dischen Herbartianismus führte. An die Stelle des methodischen Schemas

der Formalstufen und des Prinzips der Konzentration der Lehrinhalte trat

zunächst der Pluralismus der Methoden und Prinzipien der Reform, dann

aber eine wissenschaftliche Fachdidaktik, die den Formalismus der Methode

ablöste23). Damit war der aus der „Schullehrlingszeit" stammende unreflek-

tierte Praktizismus des Lehranfängers, aber auch dessen ungelenktes Hospi¬
tieren unmöglich geworden. Praktizismus ohne didaktische Reflexion ver¬

führt zur Nachahmung zufälliger Vorbilder ohne Einsicht in die Grundlagen
und Zusammenhänge des Unterrichts. Er gewöhnt sich so leicht an jenen kri¬

tiklosen Schlendrian, der pädagogische Erfahrung erschwert. „Ein neunzig¬

jähriger DorfSchulmeister" — so meint Herbart in diesem Zusammenhang —

„hat die Erfahrung seines neunzigjährigen Schlendrians".24) Das ungelenkte

Hospitieren jedoch, das passive Gegenstück zum primitiven Praktizismus,

muß vordergründig bleiben, weil üim wie diesem die Kategorien der Auf¬

fassung fehlen. Schon daraus ergibt sich, daß die Einführung in die Schul¬

praxis nicht mit Lehrversuchen oder gar mit Lehrproben beginnen kann, son¬

dern mit Unterrichtsanalysen einsetzen muß, die den Blick für die innere

Struktur des Unterrichts zu öffnen haben, um dadurch didaktischeErfahrung

überhaupt erst möglich zu machen.

Das Sehendwerden bedarf aUerdings einer „Typenlehre der möglichen
Methoden" (Weniger). Aber die Hilfe, die von diesen erwartet werden kann,
muß neu interpretiert werden. Sie kann nicht bestehen in der Darbietung
„fertiger Schemata" zum Zwecke der Anwendung auf „beliebige Gegen¬
stände", sondern in der Erarbeitung didaktischer Kategorien durch Unter¬

richtsanalysen, die ihre Bedeutung haben „für das jedesmalige Finden der

optimalen Methode."25) Das bedeutet nun nicht die vollständige Ausschal¬

tung des Lehrversuchs. Doch tritt dieser im Hochschulstudium vorwiegend
in den Dienst der Erkenntnis. Der eigene Lehrversuch öffnet nämlich erst

den Blick für die Eigenart und Schwierigkeit des Lehrens und erschließt so

Erfahrungen, die dem reinen Zuschauen nicht zugänglich sind.

Die bis heute zu wenig beachtete Konsequenz dieses Wandels im didak¬

tischen Denken liegt darin, daß mit dem Ende des Schematismus der Semi¬

narmethodik zugleich das Ende der unmittelbaren Einübungspraxis gekom-

23 Hierzu im einzelnen: Georg Geißler, Das Problem der Unterrichtsmethode, Wein¬
heim 5. Aufl. 1963, und Franz Vilsmeier, Der Gesamtunterricht, Weinheim 1960.

24 A. a. O. S. 233.

25 Frz. X. Eggersdorfer, Jugendbildung, München 1956, Vorwort.
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men ist, welche jene Schemata unausgesprochen zur Voraussetzung hatte.
Unmittelbare Einübung des Unterrichtens ist ein geschichtlicher Rest aus der

Schullehrlingsausbildung und der schematischen Seminarmethodik.

Noch von einer anderen Seite her wurde das Ende der Herbartianischen

Seminarmethodik herbeigeführt: vom Entstehen einer Fachdidaktik her, die

die fachwissenschaftliche Komponente als konstitutives Prinzip in das

didaktische Denken einbezog. Schon Otto Willmann — in Sachen des Her¬

bartianismus sicher ein unverdächtiger Zeuge — hatte gegen Herbarts

Didaktik eingewandt, daß sie „über der formalenTendenz das Eigentümliche
der verschiedenen Unterrichtsmaterialien" vernachlässigt und sich mit dem

„Hervorrufen psychischer Tätigkeiten" begnügt habe, anstatt bis zur Ver¬

mittlung von bestimmten Erkenntnissen vorzudringen. Die Aufgabe der

„Umsetzung von Wissenschaft in Bildung" ist nach Willmann nur dann

recht zu verstehen, wenn der „Standpunkt... in ersterer genommen" wird.

Für die Einführang in die didaktische Theorie und Praxis wird empfohlen,
„daß man jenen Prozeß (der Umsetzung von Wissenschaft in Bildung) auf

einem Gebiet verfolge und gleichsam durch Autopsie lerne, um sich dadurch

für Aufschlüsse empfänglich zu machen, welche Sachkundige über den

analogen Vorgang auf anderen Gebieten geben."26) Mit diesen Gedanken

ist schon die Notwendigkeit eines fachlichen Wahlstudiums für die fachliche

Unterrichtslehre angedeutet, zugleich aber auch schon für sie die „exempla¬
rische Lehre" empfohlen und die enzyklopädische Behandlung der Methodik¬

fächer abgelehnt. In der gegenwärtigen Diskussion über das Problem der

Didaktik erreicht dieser Wülmann'sche Gedanke seine schärfste Zuspitzung
m der Formel, daß die Didaktik ja schließlich nicht die Lehre davon sei, wie

man etwas lehrt, wovon man nichts wisse. -"')

Mit der Einbeziehung der fachwissenschaftlichen Komponente in die

Didaktik war es aber zugleich notwendig geworden, die allgemein-psycho¬
logische Theorie der Lernvorgänge durch eine differenzierte Psychologie
der Unterrichtsfächer zu ergänzen28). Dies schien um so notwendiger, als

auch die Didaktik und Methodik der pädagogischen Reform nach der

Jahrhundertwende unter der einseitigen Parole einer „Pädagogik vom Kinde

aus" im psychologischen Formalismus stecken blieb29).

26 Otto Willmann, Didaktik als Bildungslehre, Freiburg 1957, 6 Aufl, S 61 f.

27 Martin Wagenschein, Zur Didaktik des naturwissenschaftlichen Unterrichts, m.

Didaktik in der Lehrerbildung, Weinheim 1960, S. 73.

28 So W. Hansen, Schriftenreihe zur Psychologie der Unterrichtsfacher, München
seit 1955.

29 Nachweise hierfür bei Georg Geißler und Franz Vilsmeier, a a O. (siehe Anm

23).
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Freilich bleibt in diesem Zusammenhang ein Restproblem: das Bildungs¬

gut der Volksschule ist im ganzen keine Summation von Fächern und ihre

Didaktik keine bloße Summe der Fachdidaktiken. Der „Eigengeist der

Volksschule" (Spranger) verlangt einen Sonderentwurf ihres Bildungsgutes
und dessen zusätzliche Behandlung im Hochschulstudium. Aber ohne die

Kontrollinstanz der Fachwissenschaften würde eine „Stoffkunde" des Volks¬

schulunterrichts in einen Romantizismus zurücksinken, der kein zeitgemäßes
Weltverständnis vermitteln könnte. Auch darum müssen die Fachwissen¬

schaften im pädagogischen Hochschulstudium vertreten sein. Der Lehrer¬

student soll eines wählen können, um sich über den didaktischen Zweck

hinaus „zur erkennenden Teühabe an einem durch Wissenschaft erschlos¬

senen Bereich der Wirklichkeit" zu bilden, sich dadurch aber auch „für den

Unterricht in der Oberstufe der Volksschule" zu rüsten30).

IV. Folgerungen für die Zukunft

Der Übergang zu einem echten akademischen Studium im Sinne unserer

Erkenntnisse hat noch kaum begonnen, wenn wir diese Zukunft so ver¬

stehen, wie sie kürzlich Georg Geißler gekennzeichnet hat: „Das Kenn¬

zeichen einer echten akademischen Ausbildimg ist ihr langer Atem. Sie baut

zunächst einen großen geistigen Zusammenhang auf, läßt die auf Tätigkeit

gerichtete Energie nicht in kleinen Aktionen verpuffen, sondern staut sie

und schafft ein Kraftpotential, das erst ein überlegtes und überlegenes
Handeln möglich macht. Deshalb muß die Studienzeit freibleiben von plan¬

mäßiger schulpraktischer Übung."31) Dieser Zukunft stehen noch semina¬

ristische Rückstände entgegen, die im gegenwärtigen Entwicklungsstand in

zwei typischen Symptomen in Erscheinung treten. An der Pädagogischen
Hochschule Bayerns äußern sie sich in der Spaltung des Hochschulstudiums

in einen wissenschaftlichen und einen didaktischen Teil, der noch nicht in

den Forschungsauftrag einbezogen ist und auch noch der Ergänzung durch

ein wissenschaftliches Wahlfach bedarf, das neben anderen Aufgaben die

sachliche Komponente des didaktischen Denkens beispielhaft verdeuthchen

kann. Außerdem fragt es sich, ob neben einer umfänglichen, mit dem

wissenschaftlichen Teil der Ausbüdung unverbundenen schulpraktischen
Ausbildung dem grundwissenschaftlichen Studium der notwendige Raum

für seine eigene Entfaltung bleibt. Didaktik, Wahlfach, Einführung in die

30 Joachim Ritter, a. a. O., S. 179.

31 Georg Geißler, Die Rache des Lehrerseminars usw., a. a. O., S. 279 (siehe Anm.

2!).
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Schulpraxis und wissenschaftliche Gesamtaufgabe der Hochschule müßten

aus einem Punkte entworfen werden32).

Auch an den Pädagogischen Hochschulen der anderen Länder steht das

grundwissenschaftliche Studium noch in der Gefahr einer geheimen Aus¬

höhlung durch die zu frühe Inanspruchnahme der Studenten für die Ein¬

übung der Unterrichtspraxis, obwohl dort Didaktik und Wahlfach in die

wissenschaftliche Aufgabe des Studiums einbezogen sind. Hier besteht

ebenfalls noch der Gegensatz zu anderen akademischen Studiengängen, die

die Einübungspraxis — wie schon angedeutet — erst nach dem Hochschul¬

studium aufnehmen, ohne während des Studiums die Begegnung mit ihr

durch Beobachtung und eigene erste Versuche auszuschließen. Es empfiehlt
sich so die schrittweise Einführang eines Vorbereitungsdienstes nach dem

Vorbild des Gesetzesentwurfes von Nordrhein-Westfalen.

Die Verlagerung des Schwergewichts auf die schulpraktische Ausbildung
erhält heute leider zudem eine Scheinrechtfertigung durch den Nachwuchs¬

mangel, der geschichtlich überholte Ausbildungsformen nahelegt und zu

verfestigen droht. Dadurch entsteht die Gefahr, daß der Mangel an Nach¬

wuchs-Quantität in eine neue, aber mindere Ausbildungs-Qualität um¬

schlägt. 33)

Der Erziehungswissenschaft entsteht in dieser Lage bei allem Verständnis

für unumgängliche Notmaßnahmen die Aufgabe, sachgerecht zu analysieren
und gleichzeitig von Vergangenheit und Zukunft her zu entwerfen, um nicht

der Gefahr einer wirklichkeitsfremden Ideologie zu verfallen. Es wird

32 Einen Versuch dieser Art stellt des Verfassers Aufsatz „Grundlagen und Ent¬

wurf der schulpraktischen Ausbildung an Päd. Hochschulen" dar (a. a. O.). Eigentlich
müßte es — seinem Inhalt besser entsprechend — „der schulpraktischen Grundbildung"
heißen, da er das Schwergewicht legt auf die Weckung des Problembewußtseins und der

Theoriebildung — ohne Lehrversuche auszuschließen. Man verkennt die Möglichkeiten
der Päd. Hochschule, anzunehmen, sie könne die Lehrfertigkeit voll einüben neben ihren

wissenschaftlichen und musischen Aufgaben. Das kann sie — wenn sie sich als akademi¬

sches Studium versteht — so wenig, wie andere akademische Studien schon die Berufs¬

praxis einüben können. Sie versuchen es ehrlicherweise schon gar nicht. Auch das Ziel

der Päd. Hochschule kann nur der berufsfähige, nicht der berufsfertige Lehrer sein. An

diesem Punkt scheidet sich heute das seminaristische vom akademischen Verständnis der

Lehrerbildung.
33 Diese Gefahr besteht auch für den Vorschlag Friedrich Eddings, durch „Öffnung

nach unten" dem Nachwuchsmangel zu begegnen (Päd. Rundschau 1964/4). Im Kern

bedeutet dieser Vorschlag einen Rückgriff auf die seminaristische Ausbildung. Es ist

zu bezweifeln, ob die von Edding selbst geforderte „reflektierte Kunst" des Erziehens

und Lehrens, die ohne pädagogisch-didaktische Wissenschaft nicht möglich ist, den

16—19jährigen Schülern seines „Pädagogiums" schon lehrbar ist. Das Ergebnis wäre

vermutlich wiederum ein Praktizismus ohne ausreichendes theoretisches Verständnis,
der den Horizont pragmatisch einengt und dem für später vorgesehenen wissenschaft¬

lichen Studium schwer zugänglich macht. Edding ist jedoch darin zuzustimmen, daß nicht

starr am traditionellen Abitur festgehalten und daß weitere Nachwuchsquellen für die

pädagogische Fakultätsreife erschlossen werden sollten.
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dabei — um es mit einem Wort Wilhelm v. Humboldts anzudeuten —

darauf ankommen, daß der Punkt getroffen wird, in dem Gedanke und

Wirklichkeit sich begegnen. Die hier gemeinte Wirklichkeit ist aber ein

„geschichtliches Gebilde" (W. Flitner), geladen mit Spannungen, die aus

der Vergangenheit in die Zukunft drängen. Darum wird der Punkt, auf den

Humboldt hinweist, um so sicherer getroffen werden können, je mehr sich

das erziehungswissenschaftliche Denken bemüht, geschichtliche und grund¬
sätzliche Betrachtungsweise zu verbinden. In diesem Sinne will auch die

vorliegende Untersuchung verstanden werden: als Nachweis der These, daß

sich die Geschichte der seminaristischen Lehrerbildung vom Horizont der

Gegenwart aus erweist als die Geschichte ihrer inneren Selbstaufhebung
und daß es so auf die Dauer aussichtslos erscheint, durch den Rückgriff auf

überholte Ausbildungsformen die Gegenwartsfragen der Lehrerbildung
zu lösen.


